
 

 

Hinweis zur Entgeltberechnung: 

Nach der Entgeltordnung der Stadt Schortens ist Grundlage für die Berechnung das Einkommen des vorletzten Kalenderjahres. 

Selbstverständlich können Sie für die Berechnung auch aktuelle Gehaltsabrechnungen vorlegen. 

*Sollte sich Ihr derzeitiges Einkommen im Vergleich zu 2012 insoweit verändert haben, dass die Berechnung auf Grundlage Ihres 

aktuellen Einkommens zu einer anderen Einstufung in den o.a. Entgelttabellen führen würde, muss zwangsläufig das aktuelle 

Einkommen zu Grunde gelegt werden. 

Stamer
Schreibmaschinentext
Anlage - Entgelttabellen




